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Eingelangt am: 23.01.2003 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Petrovic, Freundinnen und Freunde 

an die Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft & Kultur 

betreffend Mängel bei der Genehmigung, Durchführung und Kontrolle von 
Tierversuchen 

Nach unseren Informationen kommt es immer wieder dazu, dass Tierversuche 
genehmigt werden, obwohl kaum ein Erkenntnisgewinn zu erwarten ist, dass 
Ergebnisse über Tierversuche veröffentlicht werden, die gar nicht genehmigt wurden 
(z.B. Veröffentlichung über das Einfrieren und Auftauen von neugeborenen Mäusen) 
bzw. dass bei der Genehmigung von Tierversuchen zu wenig Sorgfalt angewendet 
wird. 

Darüberhinaus sind die Kontrollen über die Einhaltung des Tierversuchsgesetzes 
bzw. der Tierversuchsverordnung bei weitem nicht ausreichend. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgende 

ANFRAGE: 

1.     Wie viele Anträge über die Genehmigung von Tierversuchen wurden in den 
Jahren 2000/2001 / und 2002 gestellt? 

2.     Wie viele Tierversuche wurden in den Jahren 2000/2001/ und 2002 ohne 
Genehmigung durchgeführt und was waren die Konsequenzen? 

3.     Was ist die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für die Anträge auf Bewilligung 
von Tierversuchen, welche Überschreitungen der sechswöchigen 
Genehmigungsfrist gibt es? 

4.     Wie viele personelle Ressourcen werden für die Bearbeitung dieser Anträge zur 
Verfügung gestellt? Halten Sie das zur Verfügung stehende Personal für die 
gründliche Bearbeitung dieser Anträge (Beurteilung, ob ein Tierversuch 
angesichts bereits bestehender Forschungsergebnisse notwendig ist, 
Beurteilung, ob die Zielsetzung nicht auch durch anerkannte Ersatzmethoden 
erreicht werden kann) für ausreichend? 

5.     Um Aussagen über Versuchstiere machen zu können, ist eine gute Kenntnis 
der betroffenen Tierarten nötig. Welche veterinärmedizinischen Kenntnisse 
müssen die Durchführenden von Tierversuchen nachweisen? 
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6.     Über welche Fachkenntnise müssen die Tierbetreuer von Versuchstieren 
verfügen und welche Weiterbildungsmaßnahmen gibt es? 

7.     Wie viele und welche Zucht- und Liefereinrichtungen für Versuchstiere sind in 
Österreich zugelassen und registriert? 

8.     Wie viele und welche Tierversuche wurden in den Jahren 2000/2001/ und 2002 
durchgeführt (bitte auch um Angabe der Zwecke der Versuche, der Zahl und 
der Tierart)? 

9.     Wie viele Versuchstiere wurden in den Jahren 2000/2001/ und 2002 verbraucht 
(bitte auch um Angabe der Angabe der Zwecke der Versuche und der Tierart)? 

10.   Wieviele Kontrollen über die Haltung, Unterbringung, Betreuung und Pflege von 
Versuchstieren gab es in den Jahren 2000/2001/ und 2002, in wie vielen Fällen 
gab es Beanstandungen und welche und was waren die Konsequenzen? 

11.   Inwiefern wird es unterbunden, dass die Tierversuche kontrollierenden 
Personen auch Tierversuche durchführen können bzw. wie wird die 
Unabhängigkeit der Kontrolle sichergestellt? 

12.   Wie viele Kontrollen bei den Zucht- und Liefereinrichtungen von Versuchstieren 
gab es in den Jahren 2000/2001/ und 2002, wie viele und welche 
Beanstandungen gab es und was waren die Konsequenzen? 

13.   Wie viele Tiere wurden in den Jahren 2000/2001/ und 2002 von den Zucht- und 
Liefereinrichtungen verkauft oder geliefert und wie viele sind in den Zucht- und 
Liefereinrichtungen einrichtungen verendet? 
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